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ARTIKEL 82
(1) Die Gesetzes Vorlagen werden von der Regierung, 
von der Länderkammer oder aus der Mitte der Volks
kammer eingebracht. Über die Gesetzentwürfe finden 
mindestens zwei Lesungen statt.

ARTIKEL 83
(1) Die Verfassung kann im Wege der Gesetzgebung 
geändert werden.
(2) Beschlüsse der Volkskammer auf Abänderung der 
Verfassung kommen nur zustande, wenn zwei Drittel 
der Abgeordneten anwesend sind und wenn wenig
stens zwei Drittel der anwesenden Abgeordneten zu
stimmen.
(3) Soll durch Volksentscheid eine Verfassungsänderung 
beschlossen werden, so ist die Zustimmung der Mehr
heit der Stimmberechtigten erforderlich.

ARTIKEL 84
(1) Gegen Gesetzesbeschlüsse der Volkskammer steht 
der Länderkammer ein Einspruchsrecht zu. Der Ein
spruch muß innerhalb von zwei Wochen nach der 
Schlußabstimmung in der Volkskammer eingebracht 
und spätestens innerhalb zweier weiterer Wochen mit 
Gründen versehen werden. Anderenfalls wird ange
nommen, daß die Länderkammer von ihrem Ein
spruchsrecht keinen Gebrauch macht.
(2) Der Einspruch wird hinfällig, wenn die Volks
kammer ihren Beschluß nach erneuter Beratung auf
rechterhält.
(3) Wurde der Einspruch der Länderkammer mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abstimmenden Abge
ordneten beschlossen, so wird er nur dann hinfällig, 
wenn die Volkskammer ihren Beschluß mit einer Mehr
heit von zwei Dritteln der abstimmenden Abgeordneten 
aufrechterhält.
(4) Richtet sich der Einspruch der Länderkammer ge
gen einen verfassungsändernden Gesetzesbeschluß der 
Volkskammer, so bedarf die Beschlußfassung über den 
Einspruch in der Länderkammer bei Anwesenheit von 
mindestens zwei Dritteln der Abgeordneten einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Abstimmenden.
(5) Der Einspruch wird hinfällig, wenn die Volkskam
mer ihren Beschluß mit der für Verfassungsänderun
gen vorgeschriebenen Mehrheit ihrer Abgeordneten 
aufrechterhält.

ARTIKEL 85
(1) Der Präsident der Volkskammer hat die verfas
sungsmäßig zustande gekommenen Gesetze innerhalb 
eines Monats auszufertigen. Sie werden vom Präsiden
ten der Republik unverzüglich im Gesetzblatt der 
Republik verkündet.
(2) Die Ausfertigung und Verkündung findet nicht statt, 
wenn innerhalb Monatsfrist die Verfassungswidrigkeit 
des Gesetzes gemäß Artikel 66 festgestellt worden ist.
(3) Gesetze treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, 
am 14. Tage nach der Verkündung in Kraft.

ARTIKEL 86
(1) Die Ausfertigung und Verkündung eines Gesetzes 
ist um zwei Monate auszusetzen, wenn es ein Drittel 
der Abgeordneten der Volkskammer verlangt.
(2) Das Gesetz ist nach Ablauf dieser Frist auszuferti
gen und zu verkünden, falls nicht ein Volksbegehren 
auf Volksentscheid gegen den Erlaß des Gesetzes 
durchgeführt ist.
(3) Gesetze, die die Mehrheit der Mitglieder der Volks
kammer für dringlich erklärt, müssen ungeachtet die
ses Verlangens ausgefertigt und verkündet werden.

ARTIKEL 87
(1) Ein Gesetz, dessen Verkündung auf Antrag von 
mindestens einem Drittel der Abgeordneten der Volks
kammer ausgesetzt ist, ist dem Volksentscheid zu un
terbreiten, wenn ein Zwanzigstel der Stimmberechtig
ten, es beantragt.
(2) Ein Volksentscheid ist ferner herbeizuführen, wenn 
ein Zehntel der Stimmberechtigten oder wenn aner
kannte Parteien oder Massenorganisationen, die glaub

haft machen, daß sie ein Fünftel der Stimmberechtig
ten vertreten, es beantragen (Volksbegehren).
(3) Dem Volksbegehren ist ein Gesetzentwurf zugrunde 
zu legen. Er ist von der Regierang unter Darlegung 
ihrer Stellungnahme der Volkskammer zu unterbreiten.
(4) Der Volksentscheid findet nur statt, wenn das be
gehrte Gesetz nicht in der Volkskammer in einer Fas
sung angenommen wird, mit der die Antragsteller 
oder ihre Vertretungen einverstanden sind.
(5) Über den Haushaltsplan, über die Abgabengesetze 
und die Besoldungsordnungen findet kein Volksent
scheid statt.
(6) Das dem Volksentscheid unterbreitete Gesetz is£^ 
angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden 
zugestimmt hat.
(7) Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksent
scheid regelt ein besonderes Gesetz.

ARTIKEL 83
(1) Der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan werden , 
durch Gesetz beschlossen.
(2) Amnestien bedürfen eines Gesetzes.
(3) Staats vertrüge, die sich auf Gegenstände der Gesetz
gebung beziehen, sind wie Gesetze zu verkünden.

ARTIKEL 89
(1) Ordnungsgemäß verkündete Gesetze sind von den 
Richtern auf ihre Verfassungsmäßigkeit nicht zu prüfen.
(2) Nach Einleitung des in Artikel 66 vorgesehenen 
Prüfungsverfahrens sind bis zu dessen Erledigung an
hängige gerichtliche Verfahren auszusetzen.

ARTIKEL 99
(1) Die zur Ausführung der Gesetze der Republik er
forderlichen allgemeinen VerwaltungsVorschriften wer
den, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, von 
der Regierung der Republik erlassen.

IV. Regierung der Republik 
ARTIKEL 91

(I) Die Regierung der Republik besteht aus dem Mini
sterpräsidenten und den Ministern.

ARTIKEL 92
(1) Die stärkste Fraktion der Volkskammer benennt 
den Ministerpräsidenten; er bildet die Regierung. Alle 
Fraktionen, soweit sie mindestens 49 Mitglieder haben, 
sind im Verhältnis ihrer Stärke durch Minister oder 
Staatssekretäre vertreten, Staatssekretäre nehmen mit 
beratender Summe an den Sitzungen der Regierung 
teil.
(2) Schließt sich eine Fraktion aus, so findet die Regie
rungsbildung ohne sie statt.
(3) Die Minister sollen Abgeordnete der Volkskammer
sein.
(4) Die Volkskammer bestätigt die Regierung und bil
ligt das von ihr vorgelegte Programm.

ARTIKEL 93
(1) Die Mitglieder der Regierung werden bei ihrem 
Amtsantritt vom Präsidenten der Republik eidlich ver
pflichtet, ihre Geschäfte unparteiisch zum Wohle des 
Volkes und getreu der Verfassung und den Gesetzen 
zu führen.

ARTIKEL 94
(1) Die Regierung sowie jedes ihrer Mitglieder bedür
fen zur Geschäftsführung des Vertrauens der Volks
kammer.

ARTIKEL 95
(1) Die Tätigkeit der Regierung in ihrer Gesamtheit 
endet mit der Annahme eines Mißtrauensantrages 
durch die Volkskammer.
(2) Der Mißtrauensantrag kommt nur zur Abstimmung, 
wenn gleichzeitig mit ihm der neue Ministerpräsident 
und die von ihm zu befolgenden Grundsätze der 
Politik vorgeschlagen werden. Über den Mißtrauens-


